
SEITE 8 // HEIME

Prävention Sommerliche Hitzewellen stel-
len Heime mitunter vor Probleme. In Mün-
chen werden jetzt Maßnahmen erarbeitet, 
die in Heimen erprobt und dann bundes-
weit zur Verfügung gestellt werden sollen.

SEITE 10 // AMBULANTE DIENSTE

Außerklinische Intensivpfl ege Einige 
Anbieter hätten mit der außerklinischen 
Intensivpfl ege „schlicht viel Geld“ gemacht, 
sagt Jurist Thomas Klie. Daher sei das 
geplante Gesetz nachvollziehbar.

SEITE 2 // THEMA DER WOCHE

Entlassmanagement Immer mehr Patienten 
benötigen nach ihrer Entlassung weitere, sich 
an den Krankenhausaufenthalt anschließende, 
Unterstützung. Für Pfl egeeinrichtungen stellt 
das nicht selten eine Herausforderung dar.
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Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) und Verdi nehmen Verhandlungen auf

Auftakt zum Tarifvertrag
Die Gewerkschaft Verdi und der neue Pfl egeverband BVAP 

wollen erstmals Tarifverhandlungen für die Altenpfl ege 

aufnehmen. Er soll Ende dieses Jahres fertig sein.

Berlin // Bis Ende dieses Jahres wollen 
die Bundesvereinigung der Arbeitge-
ber in der Pfl egebranche (BVAP) und 
die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (Verdi) einen Tarifvertrag ab-
schließen, der dann für die gesamte 
Altenpfl ege gilt. Darauf haben sich 
beide Partner bei ihrem Sondierungs-
gespräch am 21. August in Berlin ge-
einigt. 

Ziel sei es, möglichst noch in die-
sem Jahr einen Tarifvertrag abzu-
schließen, der vom Bundesarbeitsmi-
nister auf die gesamte Altenpfl ege in 
Deutschland erstreckt wird, heißt es 
in einer gemeinsamen Pressemittei-
lung. Die Tarifregelungen müssten 
dann auch Arbeitgeber einhalten, die 

bisher sehr niedrige Löhne zahlen und 
schlechte Bedingungen bieten. Beste-
hende bessere Tarifverträge blieben 
davon unberührt.

Im Koalitionsvertrag hatten Union 
und SPD versprochen, gemeinsam 
mit den Tarifpartnern für fl ächen-
deckende Tarifverträge in der Alten-
pfl ege zu sorgen. Diesem Ziel soll auch 
ein Gesetz für höhere Löhne in der Al-
ten- und Krankenpfl ege dienen, das 
das Bundeskabinett im Juni auf den 
Weg gebracht hat. Bisher steigen bei 
jedem Tarifabschluss die Kosten für 
die Bewohner von Pfl egeeinrichtun-
gen. Der Zielkonfl ikt zwischen fairer 
Bezahlung, ausreichendem Personal 
und Begrenzung der Kosten müsse 

endlich gelöst werden, forderten BVAP 
und Verdi. Dafür müsse der Gesetzge-
ber zügig ein Gesetz auf den Weg brin-
gen, um den Eigenanteil für die Kosten 
der Pfl ege zu begrenzen. 

Arbeitgeber sollen BVAP beitreten

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler sagte: „Die Zeit drängt.“ Hände-
ringend würden überall Beschäftigte 
für die Altenpfl ege gesucht. „Die ge-
winnt man nur mit guten Arbeitsbe-
dingungen.“ BVAP-Vorstandsmitglied 
Gero Kettler sagte: „Hierfür brauchen 
wir Regelungen, die über den Pfl ege-
mindestlohn hinausgehen.“ Er rief 
nach dem Sondierungsgespräch Ar-
beitgeber dazu auf, jetzt dem Arbeit-
geberverband beizutreten und mit an 
den Verhandlungstisch zu kommen. 
Private Pfl egeanbieter hatten die Orga-
nisation als „Verband der Nischenan-

bieter“ kritisiert, da ihm nur Pfl egeein-
richtungen der Arbeiterwohlfahrt, des 
Arbeitersamariterbundes und der Di-
akonischen Dienstgeber Niedersach-
sens angehören.

Einen breiten Konsens für einen 
Zwangstarif gibt es in der Branche 
nicht, äußerte sich der Verband Deut-
scher Alten- und Behindertenhilfe 
(VDAB) zu den aktuellen Gesprächen. 
„Mit der Aufnahme von Verhandlun-
gen zu einem Tarifvertrag auf Bun-
desebene will eine kleine Koalition 
der Willigen die ganze Pfl egebranche 
als Geisel nehmen“, sagte VDAB-Bun-
desgeschäftsführer Thomas Knieling. 

Der VDAB befürworte stattdessen 
die Einsetzung der Kommission nach 
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
und die Einführung eines zusätzlichen 
gestaffelten Mindestlohns für Pfl ege-
fachkräfte. (keha)
 

// Wir haben dafür noch 
keine Finanzierung und 
das ist sicherlich auch 
nichts für diese Legisla-
tur, aber wir müssen uns 
mit dieser gesellschaft-
lichen Zukunftsaufgabe 
auseinandersetzen. //
Bundesfamilienministerin Franziska 
Giffey (SPD) wirbt für ein Familien-
pfl egegeld analog zum Elterngeld.

Zitat 
der Woche
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DEMO GEGEN BÜROKRATISCHE VERORDNUNG

Ab dem 1. September gilt in Baden-Württembergs Heimen 
die Einzelzimmer-Verordnung. Das kommt nicht überall gut 
an, wie eine Demonstration von Bewohnern, Angehörigen 
und Bürgern kürzlich in Lörrach zeigte: Sie befürchten, dass 
ein örtliches Pfl egeheim aufgrund der Verordnung bald 
schließen muss. Denn in Kandern drohen im Wohnpark 
an der Kander 26 Plätze verloren zu gehen. Statt bisher 78 
Plätze (insgesamt gibt es 26 Einzel- und 26 Doppelzimmer) 
würde es nur noch 52 Plätze geben – und das wäre nicht 
mehr rentabel für den mittelständischen Betreiber. Auf-
gerufen zur Demonstration hatte der Werbering Kandern. 

Für Inhaber und Heimleiter Harald Preinl kommt die 
Entwicklung natürlich nicht plötzlich, die Einzelzim-
merverordnung besteht seit 2009. Er ist, so sagte er 
gegenüber CAREkonkret, mit Sozialministerium und 
der zuständigen Heimaufsicht seit Jahren und Mo-
naten im Gespräch, die Doppelzimmer bis zum Jahr 
2027 bzw. 2031 für die Gesamtdauer von 25 Jah-
ren nach Inbetriebnahme weiternutzen zu können. 
Das wurde abgelehnt.
Ab dem 1. September dürfen nur noch 52 Bewohner im 
Wohnpark an der Kander leben.  (keha)
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Pflegekammer Niedersachsen

Beitragspfl icht
ist rechtens
Lüneburg // Die Pfl ichtmitgliedschaft 
in der umstrittenen niedersächsi-
schen Pfl egekammer verstößt nach 
Ansicht des Oberverwaltungsge-
richtes in Lüneburg nicht gegen das 
Grundgesetz. Daran ändere auch die 
Beitragspfl icht für die Pfl egefachkräfte 
nichts, sagte Gerichtspräsident Tho-
mas Smollich am Donnerstag ver-
gangener Woche in Lüneburg. Damit 
scheiterten zwei Klägerinnen, die sich 
dagegen gewehrt haben, der Kammer 
anzugehören, auch in zweiter Instanz. 
Eine Revision ließ das Gericht nicht 
zu (AZ: 8LC 116/18 und 8LC 117/18). 
Wie bereits das Verwaltungsgericht 
Hannover entschieden auch die Lü-
neburger Richter, das Land habe mit 
dem Gesetz zur Gründung der Kam-
mer innerhalb der ihm zustehenden 
Gesetzgebungskompetenz gehandelt. 
Die Einrichtung der Kammer sei vor-
nehmlich eine politische Entschei-
dung, sagte Smollich. 

Das Gericht wies die Klage einer 
Geschäftsführerin eines Pfl egeheimes 
und stellvertretenden Pfl egedienstlei-
terin aus Burgwedel zurück. Aus ihrer 
Sicht ist eine Pfl ichtmitgliedschaft un-
verhältnismäßig. Die zweite Kläge-
rin, die mittlerweile in Osnabrück im 
Aufnahmemanagement einer Neuro-
logie beschäftigt ist, hatte gegen die 
Mitgliedschaft geklagt, weil sie ihre 
jetzige Tätigkeit nicht als Pfl egeberuf 
sieht. (epd)
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Entlassmanagement im Krankenhaus und die Überleitung von Patienten in nachsorgende Pflegeeinrichtungen

Schnittstellen richtig managen
Weil die Liegezeiten in Kliniken kürzer werden, benötigen 

immer mehr Patienten nach ihrer Entlassung weitere, sich 

an den Krankenhausaufenthalt anschließende Unterstüt-

zung. Für Pflegeeinrichtungen stellt das nicht selten eine 

Herausforderung dar.

Von Annemarie Fajardo

Aufgrund des demographischen 
Wandels hat sich die Patientenstruk-
tur im Krankenhaussektor in den letz-
ten Jahren stark verändert. Die Über-
alterung unserer Gesellschaft führt zu 
einer immer älteren Patientenstruk-
tur und einem Anstieg von multimor-
biden Patienten. Ein immer höherer 
Bedarf nach Krankenhausleistungen 
ist die Folge. Um diesem Bedarf ent-
gegenzuwirken, werden im Kranken-
haus immer mehr Leistungen in im-
mer kürzerer Zeit erbracht. Auch die 
Liegezeiten der Patienten werden im-
mer kürzer. Aus diesem Grund benö-
tigen immer mehr Patienten nach 
ihrer Entlassung aus dem Kranken-
haus weitere, sich an den Kranken-
hausaufenthalt anschließende Un-
terstützung, was insbesondere an der 
erhöhten Nachfrage an Kurzzeitpfle-
geplätzen deutlich wird.

Damit es an dieser Stelle nicht zu 
Versorgungslücken durch mangelnde 
oder unkoordinierte Anschlussbe-
handlungen kommt, sind Kranken-

häuser nach § 39 Absatz 1a SGB V 
verpflichtet, ein effektives Entlass-
management zur Unterstützung des 
Übergangs in die Anschlussversor-
gung zu gewährleisten. Mit Inkraft-
treten der gesetzlichen Regelungen 

wurden die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft (DKG), die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung (KBV) und der 
Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen (GKV-SV) beauftragt, einen 
Rahmenvertrag für das Entlassma-
nagement zu schließen. Der Rahmen-
vertrag trat zum 1. Oktober 2017 in 
Kraft. Zum 1. Januar 2019 ist die 2. 
Änderungsvereinbarung zum Rah-
menvertrag Entlassmanagement in 
Kraft getreten, die insbesondere eine 
Anpassung an die DSGVO sowie bun-
deseinheitliche Antragsformulare für 
die Anschlussrehabilitation mit sich 
brachte. Auch die elektronische Da-
tenübertragung an die Krankenkas-
sen wurde geregelt.

Aufnahmeprozess in Einrichtung 
muss sich fließend anschließen

Gemäß Rahmenvertrag hat das Kran-
kenhaus ein standardisiertes Entlass-
management in multidisziplinärer 
Zusammenarbeit sicherzustellen so-
wie schriftliche, für alle Beteiligten 
transparente Standards zu etablie-

ren. Ziel des Entlassmanagements ist 
es, die bedarfsgerechte, kontinuierli-
che Versorgung der Patienten im An-
schluss an die Krankenhausbehand-
lung zu gewährleisten. Hierzu gehört 
eine strukturierte und sichere Weiter-

gabe versorgungsrelevanter Informa-
tionen. Die Informationsweitergabe 
erfolgt an Hausärzte, Pflegekassen 
und insbesondere an die nachsorgen-
den Pflegeeinrichtungen. Die lücken-
lose Übergabe der Informationen an 
den Schnittstellen soll die lückenlose 
Anschlussversorgung des Patienten 
gewährleisten. Dafür ist es jedoch un-
abdingbar, dass der Prozess des Ent-
lassmanagements nicht im Kran-
kenhaus endet, sondern fließend in 
einen Aufnahmeprozess der nach-
sorgenden Pflegeeinrichtung über-
geht. Nur so kann eine optimale Ent-
lassung gewährleistet werden. Dies 
wird bislang jedoch weder im nati-
onalen Expertenstandard „Entlas-
sungsmanagement in der Pflege“ 
berücksichtigt, noch gibt es einen ei-
genen Expertenstandard für die Auf-
nahmeprozesse in den nachsorgen-
den Einrichtungen.

Die Folgen einer mangelhaften 
Entlassung sind groß. Kommen die 

Informationen aus dem Krankenhaus 
verspätet oder nicht vollständig an, 
kann dies insbesondere zu Versor-
gungsabbrüchen beim Patienten füh-
ren. Zudem führt ein Informations-
defizit dazu, dass die nachsorgende 
Pflegeeinrichtung sich die Informati-
onen selbstständig beschaffen muss. 
Dies kann sehr zeit- und kosteninten-
siv sein, insbesondere dann, wenn 
von der Klink kein konkreter An-
sprechpartner benannt wurde.

Einrichtung sollten enge 
Verbindung zu Kliniken suchen

Um solche Defizite bei Entlassun-
gen zu vermeiden, empfiehlt es sich, 
dass Pflegeeinrichtungen eine enge 
Verbindung zu Krankenhäusern su-
chen und im Idealfall am Tag der Ent-
lassung eines Patienten mit einem 
Vertreter vor Ort sind. Die Ernen-
nung von Schnittstellenbeauftrag-
ten beziehungsweise Case Mana-

gern kann diesen Prozess deutlich 
unterstützen. Ein weiteres Mittel, 
um Informationsdefizite bei der Ent-
lassung zu vermeiden, bieten Kom-
pensationsmechanismen, die in der 
nachsorgenden Einrichtung grei-
fen. Mithilfe von Checklisten kön-
nen fehlende Informationen aus der 
entlassenden Einrichtung durch die 
Pflegedienstleitung oder ihre stell-
vertretende Leitung der nachsor-
genden Einrichtung eingeholt wer-
den. Dies geschieht beispielsweise 
durch eine telefonische oder schrift-
liche Kontaktaufnahme mit der ent-
lassenden Einrichtung.

Schwachstellen kompensieren

Zukünftig sollten Schnittstellen zwi-
schen der entlassenden Einrichtung 
und der aufnehmenden Einrichtung 
mithilfe von etwaigen Kompensa-
tionsmechanismen, wie Standar-
disierung und Digitalisierung von 
Prozessen, Nutzung versorgungs-
übergreifender Checklisten, Einsatz 
von Schnittstellenbeauftragten etc., 
gemanagt werden. Primär obliegt 
die Verantwortung zur vollständi-
gen Informationsbeschaffung bei 
den Leitungskräften in den nachsor-
genden Einrichtungen. Darüber hi-
naus ist es wichtig, dass neben dem 
Expertenstandard „Entlassmanage-
ment im Krankenhaus“ auch ein 
Expertenstandard für das Aufnah-
memanagement in nachsorgen-
den Pflegeeinrichtungen entwickelt 
wird. So könnten den Leitungskräf-
ten Standards zur versorgungsüber-
greifenden Kommunikation zur Ver-
fügung gestellt werden, die für alle 
verbindlich sind.

 e Die Autorin ist Diplom-Pflege-
wirtin und Unternehmensbe-
raterin bei der Curacon Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft

Enge Absprachen zwischen Klinik und Einrichtung sind notwendig, um die optimale 

Nachsorge zu gewährleisten. Foto: Werner Krüper

Die Ernennung von Schnittstellenbeauftragten 
kann den Prozess deutlich unterstützen.

Interview mit Cindy Stoklossa, Zentrale fachliche Leitung der Sozialdienste an der Charité 

// Mit Kommunikation zu guter Zusammenarbeit //

Interview: Olga Sophie Ennulat

Der Expertenstandard Entlassma-
nagement in der Pflege, scheint in 
den meisten Fällen an der Klinik-
tür zu enden. Woran liegt es, dass 
die Kommunikation mit den sta-
tionären Pflegeeinrichtungen als 
Nachversorgern diesbezüglich 
nicht funktioniert?
Inhaltlich geht es in diesem Exper-
tenstandard – welcher im Mai 2019 
in der zweiten Aktualisierung ver-
öffentlicht wurde – um Assessment, 
Anleitung und Schulung, Beratung, 
Überleitung und Qualitätssiche-
rung. Alle diese Aspekte werde von 
den Krankenhäusern beachtet. Ein 
Assessment wird initial durchge-
führt und bei bestehenden Entlass-
management auch ein differenzier-
tes Assessment. Die Patientinnen 
und Patienten werden bei Bedarf an-
geleitet beispielsweise bei der Fraxi-
parin-Injektion (Anmerkung der Re-
daktion: Spritze gegen Thrombose). 

Die Überleitung in weiterführende 
Einrichtungen, beispielsweise eine 
Pflegeeinrichtung, erfolgt nach Be-
ratung der Patientinnen und Pati-
enten durch den Sozialdienst. 
Die Überleitung erfolgt in drei 
Schritten: 1) Anmeldung und Über-
sendung eines MDK-Gutachten so-
wie eines ärztlichen Gutachtens; 2) 
Kontaktaufnahme 24 Stunden vor 
Entlassung durch die Pflege auf Sta-
tion mit der nachversorgenden Ein-
richtung; 3) Mitgabe eines Über-
leitungsbogens. Im ambulanten 
Bereich erfolgt innerhalb von 48 
Stunden eine Kontaktaufnahme 
durch die Pflege auf Station mit 
den Patienten, um die Überleitung 
zu überprüfen. 
Ich persönlich stimme mit der Aus-
sage, dass die Kommunikation mit 
den stationären Pflegeeinrichtung 
nicht funktioniert, pauschal nicht 
zu und würde es differenzierter be-
trachten. Was genau funktioniert 
nicht? Sind es gegebenenfalls Wün-

sche die ein Krankenhaus gegebe-
nenfalls nicht erfüllen kann?

Was können beide Seiten tun, da-
mit das Entlassmanagement der 
Krankenhäuser sich auch in stati-
onären Pflegeeinrichtungen wie-
derspiegelt?
Kommunikation – nur mit einem 
besseren Verständnis füreinander 
kann eine gute Zusammenarbeit 
gelingen.

Cindy Stoklossa Foto: Peter Lüdemann 

Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege 

Praxisprojekt ist geplant
Osnabrück // Alle Informationen zum 
Expertenstandard Entlassungsma-
nagement in der Pflege gibt es auf der 
Seite des Deutschen Netzwerkes für 
Qualitätsentwicklung in der Pflege 
(DNQP). Der Expertenstandard Ent-
lassungsmanagement in der Pflege 
wurde von einer 15-köpfigen Exper-
tenarbeitsgruppe unter der Leitung 
von Professorin Bärbel Dangel zum 
zweiten Mal aktualisiert und Ende 
Mai veröffentlicht. Neben der An-
passung der Inhalte an den aktuel-
len Stand des Wissens widmeten sich 
Expertenarbeitsgruppe und wissen-
schaftliches Team des DNQP auch der 
Entwicklung von Indikatoren für die 
interne Qualitätssteuerung.

Zur Gewinnung von Erkenntnis-
sen zur Arbeit mit dem Experten-
standard Entlassungsmanagement 
in der Pflege, 15 Jahre nach seiner ers-
ten modellhaften Implementierung, 
plant das DNQP für das zweite Halb-
jahr 2019 ein Praxisprojekt. In dem 
Projekt geht es um die wissenschaft-
lich begleitete Erhebung des aktu-
ellen Qualitätsniveaus zum pflege-
rischen Entlassungsmanagement 
sowie die Erprobung von internen 

Qualitätsindikatoren auf der Grund-
lage des Expertenstandards hinsicht-
lich ihrer Praxistauglichkeit und Ak-
zeptanz. 

 e Die 2. aktualisierte Fassung – 
Hrsg.: Deutsches Netzwerk für 
Qualitätsentwicklung in der 
Pflege (DNQP), ISBN-13: 978-3-
00-010559-3, 200 Seiten, Preis 
26,- € (inkl. MwSt., versand-
kostenfrei) – können Sie unter 
dnqp.de/bestellung erwerben. 
 
Das Auditinstrument zum ak-
tualisierten Expertenstandard 
steht kostenfrei als Download 
zur Verfügung: . dnqp.de/de/ex-
pertenstandards-und-auditinst-
rumente 
 
Zur Erleichterung der Auswer-
tung der Auditdaten stellt das 
DNQP ab September 2019 eine 
kostenfreie elektronische Ver-
sion der Ergebnisprotokolle zum 
Auditinstrument im Microsoft-
Excel-Dateiformat zur Verfü-
gung. Bei Interesse ist eine E-
Mail an das DNQP zu schreiben.
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Betreuungsdienste

Die Personen müssen zusammenpassen
Wenn sich Pflegebedürftiger und Betreuungskraft erstmal gefunden haben, scheitert die 

Arbeit allzu oft am Zwischenmenschlichen, haben die Gründer des Start-ups Mecasa in 

Erfahrung gebracht. Sie wollen hier nichts dem Zufall überlassen und setzten auf Psy-

chologie und eine Partnerbörse.

Stuttgart // Von außen wirkt der Fir-
mensitz im Stuttgarter Gewerbege-
biet Fasanenhof unscheinbar. Ein 
Hinterhof, eine Laderampe, ein Klin-
gelschild mit dutzenden Namen – ei-
ner davon, Mecasa. Im Innern des Ge-
bäudes erwarten den Besucher dann 
aber eine überraschend moderne Ein-
richtung und das typische Start-up-
Flair: Geschäftigkeit, die von einer 
Handvoll hochmotivierter junger 
Leute ausgestrahlt wird. Einer von ih-
nen ist Oliver Weiss, ein junger Mann 
mit blondem Haar, modischem Bart 
und einer natürlichen Freundlichkeit. 

Der 29-Jährige hat 2017 zusam-
men mit Freunden die Pflegevermitt-
lung Mecasa gegründet. „Zu Beginn 
unserer Arbeit sind rund 35 Pro-
zent unserer Duos aus Betreuungs-
kraft und Pflegebedürftigem bereits 
nach kurzer Zeit gescheitert“, erzählt 
Weiss. Die Frage stand im Raum: Wa-
rum?

Einfühlsam zum Match

Es stellte sich schnell heraus, dass die 
meisten Betreuungsbeziehungen we-
gen zwischenmenschlicher Konflikte 
fehlschlugen: „Bei der Pflege kommt 
man sich ja sehr nah und teilt sich 
über lange Zeit den gleichen Haus-
halt. Da sind Reibereien manchmal 
vorprogrammiert“, erklärt Weiss. Das 
Gute sei aber, je mehr man in der Per-
sönlichkeit übereinstimme, desto sel-
tener und harmloser seien Konflikte. 

Um in Zukunft nur noch Pflege-
bedürftige und Betreuungskräfte mit 
zueinander passenden Persönlichkei-
ten, vergleichbaren Interessen und 
verwandtem Humor zusammenzu-
führen, entwickelte Mecasa mit dem 
Psychologen Prof. Dr. Dirk Hagemann 
von der Universität Heidelberg einen 
entsprechenden Fragenkatalog. Pfle-

gebedürftige oder ihre Angehörigen 
füllen den Fragebogen aus, ein Algo-
rithmus wählt aus einer Datenbank 
die optimale Betreuungskraft. Im 
Anschluss können sich Betreuungs-
kraft und Pflegebedürftiger über Vi-
deo kennenlernen. Danach wird ent-
schieden, ob’s passt. „Damit hat sich 
die Abbruchquote in den Betreuungs-
beziehungen auf 17 Prozent redu-
ziert“, erzählt Weiss stolz.

Im Zweifel für die Betreuungs-
kraft

Aber längst nicht jede Betreuungs-
kraft, die charakterlich zum Pflege-
bedürftigen passt, wird automatisch 
vermittelt. „Wir müssen nicht nur die 
Interessen der Pflegebedürftigen son-
dern auch die der Betreuungskräfte 
wahren“, erklärt Weiss. 

„Das heißt, wenn von den Betreu-
ungskräften beispielsweise auch er-
wartet wird, den Keller zu entrüm-
peln oder sich um die Enkelkinder zu 
kümmern, kommt kein Vertrag zu-
stande. Auch bei extrem intensiven 
Betreuungssituationen, wie schwe-
rer Demenz, müssen wir leider ab-
lehnen. Zu unseren Aufgaben gehört 
es dann aber auch, betroffene Fami-
lien ehrlich zu beraten und gegebe-
nenfalls eine stationäre Versorgung 
vorzuschlagen.“ 

Bevor die Betreuungskraft beim 
Pflegebedürftigen einzieht, lernt das 
Team von Mecasa die Familie kennen, 
lässt sich das für die Betreuungskraft 
vorgesehene Zimmer zeigen und die 
Pflegesituation erklären. Nur wenn 
alles passt, vermittelt Mecasa eine Be-
treuerin (oder einen Betreuer, knapp 
zehn Prozent der Betreuungskräfte 
bei Mecasa sind nämlich männlich). 

Der konsequente Vermittlungs-
prozess hat seinen Preis, 23 Prozent 

der Anfragen lehnt Mecasa ab. „Das 
bedeutet für uns zwar einen geringe-
ren Umsatz. Wir fühlen uns aber Fa-
milien und Betreuungskräften glei-
chermaßen verpflichtet. Mit einer 
nicht funktionierenden Pflege ist kei-
ner Seite geholfen“, erklärt Weiss. 

Die von Mecasa vermittelten Be-
treuer stammen zum überwiegen-
den Teil aus Osteuropa, sind aber oft 
schon seit vielen Jahren in Deutsch-
land tätig und sprechen die deutsche 
Sprache gut bis sehr gut. 

„Wir legen Wert darauf, dass un-
sere Betreuungskräfte mindestens 
ein Sprachniveau von A2 vorwei-
sen können. Andernfalls wäre eine 
dauerhafte Betreuungstätigkeit in 

Deutschland schwer umsetzbar, “ er-
läutert Weiss. 

Die Betreuer bei Mecasa arbeiten 
auf Grundlage des europäischen Ent-
sendegesetzes und unterliegen da-

mit den deutschen Arbeitsgesetzen: 
„Zwar hat sich für unsere Branche die 
umgangssprachliche Bezeichnung 
‚24-Stunden Pflege‘ eingebürgert, 
die ist aber irreführend. Denn die 
Betreuungskräfte dürfen höchstens 
acht Stunden pro Tag arbeiten, nur in 
Ausnahmefällen auch mal zehn. Und 
zwei Stunden Pause pro Arbeitstag 
sowie ein freier Tag pro Woche sind 
selbstverständlich Pflicht.“ 

Damit auch die Besuche in der 
Heimat nicht zu kurz kommen, wech-
seln sich bei Mecasa zwei Betreu-
ungskräfte pro Pflegebedürftigem 
ab. „Pflege ist eine geistig und kör-
perlich anstrengende Arbeit. In den 
meisten Fällen ist eine Betreuungs-
kraft zwei bis drei Monate im Einsatz. 
Danach wird sie von der zweiten Be-
treuungskraft abgelöst, bei der eben-
falls im Vorfeld abgeglichen worden 
ist, ob sie charakterlich zum Pflegebe-
dürftigen passt.“

Die Betreuungskräfte sind keine 
medizinischen Pfleger. Als Faustregel 
gilt, dass die Betreuenden das über-
nehmen, was im Zweifelsfall auch 
Angehörige leisten würden. Dazu 
gehören Tätigkeiten im Haushalt, 
Hilfe bei der Körperpflege (die soge-
nannte Grundpflege), Unterstützung 
bei Arztbesuchen oder gemeinsame 

Ausflüge. „Die Entlastung der An-
gehörigen ist eines der Ziele bei der 
Pflege.“

Neben der psychologischen Be-
treuungskraft-Vermittlung hat sich 
Mecasa noch ein weiteres Ziel ge-
steckt: Ein offizielles Gütesiegel für 
die Pflegevermittlung. „Der Pflege- 
und Betreuungsmarkt in Deutsch-
land ist sehr intransparent“, sagt 
Weiss. Für viele Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen sei es extrem ner-
venaufreibend und zeitintensiv, die 
passende Betreuungskraft zu fin-
den. Manche würden sogar von frag-
würdigen Geschäftemachern hinters 
Licht geführt. „Es gibt für die Vermitt-
lung häuslicher Betreuung nicht aus-
reichend gesetzliche Vorgaben.“ 

Für Betroffene sei der Vergleich 
zwischen Angebot und Arbeitsweise 
der Pflegeagenturen enorm schwie-
rig. „Eine einheitliche, geschützte Zer-
tifizierung würde hier weiterhelfen.“ 
Gemeinsam mit dem Deutschen Ins-
titut für Normung (DIN) und renom-
mierten Pflegeexperten entwickelt 
Mecasa deshalb Vorgaben für den 
Vermittlungsprozess, die in einen 
DIN-Standard einfließen sollen. 

 (ck/lon)
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// Damit hat sich  
die Abbruchquote  
in den Betreuungs
beziehungen auf 17 
Prozent reduziert. //

Oliver Weiss

Koalitionsvertrag in Bremen

Pflegedienste fühlen sich durch neue Koalition demotiviert
Bremen // „Pflegebedürftige Men-
schen, deren Angehörige aber auch 
Pflegekräfte leiden unter den derzei-
tigen Bedingungen. Die Hoffnung 
war groß, als sich eine rot-grün-
rote Koalition für den Stadtstaat 
Bremen abzeichnete. Doch die Er-
wartungen werden sich wohl 
nicht erfüllen“. Das sagt Reinhard  
Leopold, Gründer der Bremer Ange-
hörigen-Initiative „Heim-Mitwir-
kung“ und Regionalbeauftragter des 
Pflegeschutzbundes BIVA zum neuen 
Koalitionsvertrag in Bremen.

Deutliche Kritik an wenigen  
Sätzen zur Pflege im Vertrag

Mit größter Spannung wurde der 
Entwurf des Koalitionsvertrags von 
der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
Linkspartei von den Pflegebetrei-
bern aus Bremen erwartet. Die Ent-
täuschung allerdings konnte nicht 
größer ausfallen: Auf den insgesamt 
143 Seiten finden sich zur „Ambulan-
ten Pflege“ lediglich fünf Sätze, kriti-

siert Leopold. Dabei tauche viermal 
das Wort „soll“ oder „sollen“ auf. Eine 
deutlichere Aussage wie „setzten 
wir um“ wäre aufgrund der dramati-
schen Situation in der Pflege notwen-

dig und als Aufbruchsignal positiv 
stimulierend gewesen, so der Ver-
treter der Initiative „Heim-Mitwir-
kung“. Im Vorfeld hatte die CDU ein 
„100 Tage Programm“ für die Pflege 
präsentiert. So sollte die Zuständig-

keit für Kranken- und Altenpflege in 
einem Ressort für „Gesundheit und 
Pflege“ zusammengeführt und ein 
Pflegebeauftragter eingesetzt wer-
den. 

Diese Bündelung der Ressorts for-
derten ebenfalls die Bremer Arbeit-
nehmerkammer, die Gewerkschaften 
DGB und Verdi, der Berufsverband 
DBfK-Nordwest sowie die Landes-
arbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtsverbände. Die Anbieter 
forderten in ihrem Appell an die ver-
handelnden Parteien, ihr besonderes 
Augenmerk auf die Pflege von hilfs-
bedürftigen Menschen zu richten. 
„Wir brauchen auch im Land Bremen 
eine konzertierte Aktion Pflege“, hieß 
es. Der BIVA-Pflegeschutzbund, Lobby 
der pflegebetroffenen Menschen, for-
derte die Ressorts der Gesundheits- 
und Pflegepolitik zu bündeln und  
die Verbraucherrechte zu stärken. 
„Aktuell sieht es leider dagegen so 
aus, als blieben Gesundheit und So-
ziales in getrennten Zuständigkei-
ten“, merkt Leopold an . (lon)

Weaningzentren

SBK und Asklepios einigen sich
Heidenheim/Hamburg // Die Sie-
mens-Betriebskrankenkasse (SBK) 
und die Asklepios Kliniken GmbH 
Co. KGaA haben einen Qualitäts-
vertrag zur Beatmungsentwöhnung 
von langzeitbeatmeten Patienten 
(Weaning) geschlossen. Asklepios ist 
der dritte Krankenhausträger, der die-
sem Qualitätsvertrag beigetreten ist 
und dessen Weaning-Zentren als Spe-
zialkliniken zur Beatmungsentwöh-
nung zertifiziert sind. Asklepios be-
treibt spezialisierte Weaning-Zentren 
in Gauting, Bad Wildungen und Ham-
burg Harburg. „Die Erfahrung zeigt, 
dass der weitaus größte Teil der Pa-
tienten, die von chronischer respira-
torischer Insuffizienz betroffen sind, 
von der Intensivstation nicht in ein 
Weaning-Zentrum entlassen werden, 
sondern direkt in die häusliche Um-
gebung zurückkehren. Erst einmal in 
der ambulanten Intensivpflege ange-
kommen, werden die Möglichkeiten 
einer Beatmungsentwöhnung häufig 
gar nicht oder zumindest nicht syste-
matisch hinterfragt“, sagt Dr. Lorenz 

Nowak, Leitender Arzt Intensiv- und 
Beatmungsmedizin an der Gautinger 
Asklepios Klinik. 

Hier soll der Qualitätsvertrag an-
setzen und die Lücke schließen. Er soll 
eine zielgerichtete, unkomplizierte 
Zusammenarbeit zwischen den be-
handelnden Ärzten auf stationärer 
und ambulanter Ebene ermöglichen. 
„Wir arbeiten eng mit den betreuen-
den Hausärzten zusammen und stel-
len gemeinsam im Rahmen regelmä-
ßiger Voruntersuchungen und einer 
anschließenden Fallkonferenz fest, 
bei welchen Patienten ein Entwöh-
nungsversuch von der künstlichen 
Beatmung erfolgsversprechend sein 
kann“, erklärt Dr. Nowak den Vorteil 
eines zertifizierten Weaning-Zent-
rums. In 60 Prozent aller Fälle gelingt 
es Spezialisten wie ihm, den Patien-
ten von seiner Beatmung zu ent-
wöhnen. „Dies steigert vor allem die 
Lebensqualität der Betroffenen er-
heblich, führt aber natürlich auch zu 
spürbar weniger Kosten in der häus-
lichen Pflege“.  (ls)

// Die Hoffnung war 
groß, als sich eine rot
grünrote Koalition für 
Bremen abzeichnete. 
Doch die Erwartungen 
werden sich wohl nicht 
erfüllen.//

Reinhard Leopold


